
ECLI:DE:BGH:2022:221122B2STR362.22.0 

 

 
BUNDESGERICHTSHOF 

 
BESCHLUSS 

 
2 StR 362/22 

vom 

22. November 2022 

in der Strafsache 

gegen 

 

 

 

 
 

 

 

wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes u.a. 

 
 



- 2 - 

Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat auf Antrag des Generalbundesan-

walts und nach Anhörung des Beschwerdeführers am 22. November 2022 ge-

mäß § 346 Abs. 2, § 349 Abs. 2 und Abs. 4 sowie entsprechend § 354 Abs. 1 

StPO beschlossen: 

 

1. Der Beschluss des Landgerichts Bonn vom 20. Juli 2022, mit 

dem die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Land-

gerichts Bonn vom 6. April 2022 als unzulässig verworfen wor-

den ist, wird aufgehoben. 

2. Die Revision des Angeklagten gegen das vorbezeichnete Urteil 

wird, soweit er verurteilt ist, mit der Maßgabe als unbegründet 

verworfen, dass 

a) der Angeklagte des sexuellen Missbrauchs eines Kindes in 

Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Schutzbefohlenen 

in drei Fällen sowie des schweren sexuellen Missbrauchs ei-

nes Kindes in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines 

Schutzbefohlenen in zehn Fällen schuldig ist und  

b) dass Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Ba-

siszinssatz auf die Schadensersatzforderungen der Adhäsi-

onsklägerin ab dem 30. März 2022 zu zahlen sind. 

3. Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Rechtsmittels, die in-

soweit durch das Adhäsionsverfahren entstandenen besonderen 

Kosten und die der Neben- und Adhäsionsklägerin im Revisions-

verfahren entstandenen notwendigen Auslagen zu tragen. 
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Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen sexuellen Missbrauchs eines 

Kindes in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch einer Schutzbefohlenen in drei 

Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch einer Jugend-

lichen, sowie schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit 

Missbrauch einer Schutzbefohlenen in zehn Fällen zu einer Gesamtfreiheits-

strafe von acht Jahren verurteilt und im Übrigen freigesprochen. Darüber hinaus 

hat es den Angeklagten verurteilt, an die Adhäsionsklägerin ein Schmerzensgeld 

in Höhe von 30.000 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 

jeweiligen Basiszinssatz seit dem 29. März 2022 zu zahlen und festgestellt, dass 

der Angeklagte verpflichtet ist, der Adhäsionsklägerin sämtliche materiellen und 

immateriellen Schäden, die zukünftig aus dem schweren sexuellen Kindesmiss-

brauch in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 12. September 2021 entstehen wer-

den, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger, 

Versorgungsamt, Krankenkasse oder andere Dritte übergegangen sind oder 

übergehen werden. Es hat zudem festgestellt, dass die Ansprüche der Adhäsi-

onsklägerin aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung resultieren.  

Die hiergegen gerichtete Revision des Angeklagten, die er auf die nicht 

ausgeführte Sachrüge stützt, ist zulässig (nachfolgend 1.) und führt nur zu der 

aus der Beschlussformel ersichtlichen Korrektur (nachfolgend 2. und 3.), im Üb-

rigen ist sie unbegründet im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO. 

1. Mit Beschluss vom 20. Juli 2022 hat das Landgericht die Revision des 

Angeklagten gegen das vorgenannte Urteil als unzulässig verworfen, da bis zum 

Ablauf der am 14. Juli 2022 endenden Revisionsbegründungsfrist keine Revisi-

onsanträge angebracht worden seien. Gegen diese am 26. Juli 2022 zugestellte 
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Entscheidung hat der Verteidiger mit seinem am 28. Juli 2022 bei Gericht einge-

gangenen Schriftsatz, mithin innerhalb der Frist des § 346 Abs. 2 Satz 1 StPO, 

die Entscheidung des Revisionsgerichts beantragt.  

Der zulässige Antrag ist begründet. Denn der Verteidiger hat bereits mit 

Schriftsatz vom 12. Juli 2022, welcher noch am selben Tag als elektronisches 

Dokument und damit innerhalb der Frist des § 345 Abs. 1 StPO sowie in der nach 

§ 32 d StPO vorgeschriebenen Form bei Gericht eingegangen ist, die Revision 

begründet. Der Eingang dieses Schreibens war offenbar zunächst übersehen 

worden. 

Da der Beschluss des Landgerichts Bonn vom 20. Juli 2022 auf den An-

trag nach § 346 Abs. 2 StPO einschließlich der darin getroffenen Kostenentschei-

dung aufzuheben ist, bedarf die insoweit gleichzeitig erhobene „sofortige Be-

schwerde“ keiner Entscheidung.  

2. Der Schuldspruch zu Fall 8 der Urteilsgründe bedarf aus den Gründen 

der Zuschrift des Generalbundesanwalts der Korrektur dahingehend, dass die 

tateinheitliche Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen ent-

fällt (vgl. auch BGH, Beschluss vom 18. April 2001 – 3 StR 114/01 mwN). Dar-

über hinaus hat die auf die Revision des Angeklagten gebotene umfassende 

Nachprüfung des Schuld- und des Strafausspruchs keine Rechtsfehler zum 

Nachteil des Angeklagten erbracht. Der Senat kann ausschließen, dass das 

Landgericht bei zutreffender konkurrenzrechtlicher Bewertung eine geringere 

Einzel- oder Gesamtfreiheitsstrafe verhängt hätte, zumal es der angenommenen 

Verwirklichung auch des § 182 Abs. 2 StGB im Fall 8 der Urteilsgründe kein straf-

schärfendes Gewicht beigemessen hat. 

3. Die Adhäsionsentscheidung bedarf nur insofern der Korrektur (entspre-

chend § 354 Abs. 1 StPO), als die beantragten Prozesszinsen erst ab dem der 
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Antragstellung folgenden Tag zu zahlen sind (vgl. Senat, Beschluss vom 26. Juni 

2019 – 2 StR 190/19); der Antrag wurde – entsprechend einem zuvor bei Gericht 

eingereichten und zugestellten Entwurf – hier erst in der Hauptverhandlung vom 

29. März 2022 gestellt.  

4. Der geringe Teilerfolg rechtfertigt es nicht, den Angeklagten gemäß 

§ 473 Abs. 4 StPO teilweise von den durch sein Rechtsmittel entstandenen Kos-

ten und Auslagen freizustellen. 

 

Franke  Krehl  Meyberg 

 Grube  Schmidt 

 
 

 

Vorinstanz: 

Landgericht Bonn, 06.04.2022 - 28 KLs-77 Js 590/21 SE-2/22 
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